
  

Taunus-Sparkasse  
IBAN: DE71 5125 0000 0055 0062 02 
BIC: HELADEF1TSK 

Frankfurter Volksbank  
IBAN: DE71 5019 0000 0000 6500 13 
BIC: FFVBDEFFXXX 

 

 

 

 1330 Verleihung der Stadtrechte 
p 

 
 Der Magistrat 
 
 

 
 
 

❯ Grundhafte Erneuerungen Am Buchrain und Hermann-Löns-Weg 
hier: Informationen zum Baubeginn 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die grundhafte Erneuerung der Straße Am Buchrain beginnt am Montag, den 04. 
April 2022 und wird voraussichtlich Mitte Juli 2022 beendet. Im Anschluss daran 
wird die grundhafte Erneuerung der Straße Hermann-Löns-Weg beginnen, 
welche bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 andauern wird. 
 
Mit den Arbeiten wurde die Firma Hermann Schäfer GmbH & Co.KG aus 
Weilmünster beauftragt, Ihr Ansprechpartner dort ist der Bauleiter Herr 
Matvijof, Tel. 06472/915341 und vor Ort der Polier, Herr Schwab. 
 
Wenn Sie weitere Fragen rund um die Baumaßnahmen haben, steht Ihnen Herr 
Mandler vom Fachreferat 53/Tiefbau mit der Telefonnummer 06173/703-2532 
oder per Email mit den straßenbezogenen Adressen ambuchrain@kronberg.de 
oder hermannloensweg@kronberg.de zur Verfügung. 
 
Begonnen wird mit dem Ausbruch des Straßenkörpers, im Anschluss daran 
werden sämtliche Tiefbauarbeiten durchgeführt. Nach Abschluss der 
Tiefbauarbeiten werden die Straßenbauarbeiten durchgeführt, welche mit den 
Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen werden. 
 
Ab dem Tag des Baubeginns ist die Straße Am Buchrain voll gesperrt. 
 
Die Zufahrtsmöglichkeiten zu den Grundstücken können während der Bauphase 
mit der Firma Schäfer je nach Baufortschritt eingeschränkt ermöglicht werden, 
die Mitarbeiter stehen Ihnen vor Ort zur Absprache zur Verfügung. 
 
 
 

 Bearbeiter/in Konstantin Mandler  
 Fachreferat 53 Tiefbau 
 Telefon 06173 703 2532 
 Telefax 06173 703 2901 
 E-Mail ambuchrain@kronberg.de 
  hermannloensweg@kronberg.de 
   
 Ihre Zeichen  
 Ihre Nachricht vom  
 Unser Zeichen 53/km 
 Datum 04. März 2022 
   
 Verwaltungsgebäude Außenstelle 
  Westerbachstraße 13 
  61476 Kronberg im Taunus 
 Telefon 06173 703 0 
 Telefax 06173 703 1900 
 E-Mail stadt@kronberg.de 
 Internet www.kronberg.de 
 Umsatzsteuer ID DE114110587 

Stadtverwaltung  Postfach 12 80  61467 Kronberg im Taunus 
 

An die Anlieger/Eigentümer 
Am Buchrain, 
Am Weißen Berg 3+5,  
Hermann-Löns-Weg 
Auf der Heide 8-12a + 18 
Höhenstraße 9 
Mertonweg 4-12 
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Für die Anwohner werden Parkflächen am Seitenrand in der Straße Auf der 
Heide ausgewiesen, Verkehrszeichen VZ 286/eingeschränktes Halteverbot mit 
dem Zusatz „ausgenommen Fahrzeuge mit Ausnahmegenehmigung Nr. ABU“.  
Diese Ausnahmegenehmigungen erhalten Sie als Posteinwurf. Teilen Sie uns 
hierfür Ihren Wohnsitz sowie Ihr KFZ-Kennzeichen auf den bereits bekannten 
Kontaktwegen mit. Allerdings weisen wir darauf hin, dass maximal zwei 
Ausweise pro Haushalt ausgegeben werden können. Die 
Ausnahmegenehmigungen sind befristet und müssen gut sichtbar im Fahrzeug 
ausgelegt werden. Die eingerichteten Parkplätze reichen nicht für alle Nutzer 
aus, so dass trotz Ausnahmegenehmigung kein Anrecht auf einen Parkplatz 
besteht. Nach Fertigstellung der Straße Am Buchrain verlieren die 
ausgegebenen Parkausweise Ihrer Gültigkeit. 
  
Mit Beginn der Baumaßnahme Hermann-Löns-Weg wird dieser Parkbereich mit 
neuen Zusätzen beschildert. Über eine Ausgabe der Parkausweise Hermann-
Löns-Weg werden wir alle betroffenen Anlieger zu gegebener Zeit 
benachrichtigt. 
 
Im Zuge der Erneuerung der Trinkwasserleitung erfolgt auch die 
kostenpflichtige Umhängung des entsprechenden Hausanschlusses. Dazu ist es 
nicht notwendig, auf dem jeweiligen Grundstück zu arbeiten, die Arbeiten 
erfolgen aus dem Straßenraum. Wasserabstellungen, die im Rahmen der 
Neuverlegung der Hauptleitung notwendig sind, werden im Regelfall rechtzeitig 
vorher angekündigt. Sollten Sie allerdings die Erneuerung Ihrer 
Wasseranschlussleitung wünschen oder Fragen dazu haben, wenden Sie sich 
bitte an den zuständigen Rohrnetzmeister der Stadtwerke Kronberg, Herrn 
Mader, Tel. 06173/703-3131 oder s.mader@kronberg.de 
 
Des Weiteren wird während der Baumaßnahme die ebenfalls kostenpflichtige 
Umhängung der Anschlussleitung (Abwasseranschluss) erfolgen. Ob zusätzlich zu 
diesen Arbeiten die Sanierung Ihrer Zuleitungskanäle erforderlich ist, erfahren 
Sie in einem gesonderten Schreiben. 
 
Wir bitten die Anwohner, während der Bauzeit Ihre Mülltonnen am Tag vor der 
Leerung bis 16.00 Uhr vor Ihr Grundstück zu stellen. Die Mitarbeiter der 
Baufirma werden die Mülltonnen zu einem Sammelplatz, und Ihnen nach der 
Leerung wieder zu Ihrem Grundstück, bringen. 
 
Während der Bauzeit werden wir Sie über alles Notwendige informieren.  
Teilen Sie uns bitte hierfür Ihre Mailadresse mit, damit wir Sie zeitnaher mit 
Informationen erreichen können.  
 
Wenn sich zwischenzeitlich eine Änderung für Sie ergeben hat (z. B. Verkauf 
der Liegenschaft, Wegzug), so teilen Sie uns dies bitte freundlicherweise 
ebenfalls mit. 
 
Auf der städtischen Internetseite unter dem Link www.kronberg.de/de/planen-
bauen/tiefbau/ finden Sie weiterhin alle Informationen rund um die 
Maßnahme. 
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Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht mit 
anderen Daten verknüpft oder abgeglichen, sondern nur zu dem gewünschten 
Zweck verwendet werden. Wenn eine Speicherung zur Erbringung des 
gewünschten Zwecks notwendig ist, z. B. in einem Fachverfahren, werden Ihre 
Angaben auf besonders geschützten Servern abgelegt. Eine Speicherung erfolgt 
nur für die Dauer der gesetzlichen Notwendigkeit. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A. 
 

 
Dipl.-Ing. Blagojević 
Leiterin FR Tiefbau  
 
 
 
 


